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1. BOREAS Energie GmbH, Dresden; Schreiben vom 08.11.2013  

1.1 Der Vorentwurf widerspricht den gesetzlichen Vorgaben: 
Bezüglich der Nordwesterweiterung wird im Vorentwurf vom 27.09.2013 als Anlass der 
Planung genannt, dass es erforderlich ist, den Geltungsbereich an die Abgrenzung des 
Regionalplanentwurfs von 2011 anzupassen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt hat nach wie vor der Teilplan "Windnutzung, Rohstoffsicherung 
und -gewinnung" aus dem Jahr 2004 seine Rechtskraft, so dass die Errichtung von 
Windenergieanlagen nur innerhalb der hierin festgelegten Eignungsgebiete für 
Windenergienutzung mit den Zielen der Raumordnung übereinstimmt. Somit widerspricht 
die Ausweisung der zwei nördlichen Baufenster den Vorgaben des aktuellen 
Regionalplans. 

Der Sachliche Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und –gewinnung“ des 
Regionalplans (RP) Uckermark-Barnim befindet sich derzeit in der Fortschreibung. 
Sowohl im RP-Entwurf 2011 als auch im RP-Entwurf vom 02.12.2013 umschließt die 
Darstellung des Windeignungsgebiets „Schenkenberg“ die in den Bauleitplanungen 
dargestellten Erweiterungsflächen des Sondergebiets „Fläche für Windkraftanlagen“. Die 
Abgrenzung der geplanten Sondergebietsfläche, die über die des derzeitig gültigen WEG 
im nordwestlichen Bereich ragt, entspricht den im Rahmen der 24. 
Regionalversammlung am 06.02.2012 und der 25. Regionalversammlung am 
10.12.2012 beschlossenen überarbeiteten Kriterien zur Festlegung von 
Eignungsgebieten Windenergienutzung. Wann der Regionalplan Uckermark-Barnim 
Satzungskraft erhält, ist derzeit nicht abzusehen. Im Sinne einer vorausschauenden 
Planung wollen die Stadt Prenzlau und die Vorhabenträger jedoch an der derzeitigen 
Darstellung der Sondergebietsfläche „Fläche für Windkraftanlagen“ festhalten. 

Die Stadt Prenzlau macht an der Stelle von ihrer gemeindlichen Planungshoheit 
Gebrauch und will sowohl das parallel laufende Verfahren über die 2. Änderung des Teil-
Flächennutzungsplans Ortsteil Dauer als auch das Bebauungsplanverfahren zur 1. 
Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans WII „Windfeld Dauer“, Ortsteil 
Dauer, vor Satzungskraft des Regionalplans im Parallelverfahren weiter führen. Der 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wird entsprechend nach Beschlussfassung zum 
Regionalplan erfolgen. 
 

1.2 Belange einzelner Betroffener (z.B. Betreiber der Bestandsanlagen) bleiben außen vor: 
 
Einerseits werden einige bestehende Baufenster von den Planungen ausgeschlossen.  
 
 
Andererseits werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt Flächenreserven für den zukünftigen 
Bedarf eines Investors bereitgestellt und somit „Verhinderungsplanungen" für ein 
Repowering der Altanlagen betrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird besonders durch die geringe Entfernung des östlichen Baufensters zu den 
Bestandsanlagen verdeutlicht und wurde bereits bei der Ausweisung der 
„überdimensionierten" Baufenster des Baufeldtyp „B" praktiziert. 

Die Anregungen werden von der Stadt zur Kenntnis genommen. 
 
Alle bestehenden Baufenster wurden mit ihren Festsetzungen in die Planung integriert. 
 
Innerhalb der Baugrenze „C“ soll dem Vorhabenträger des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans, der ENERTRAG AG, die Möglichkeit gegeben werden, zeitnah 4 weitere 
Windkraftanlagenstandorte zu entwickeln und damit die zur Windkraftnutzung auf dem 
Gemeindegebiet zur Verfügung stehende Fläche optimal auszunutzen.   
Des weiteren wurde in Abstimmung mit der BOREAS Energie GmbH, Dresden, vertreten 
durch den Geschäftsführer Herrn Jörg Kuntzsch, seinerseits gleichsam Geschäftsführer 
der Uckerwind Ing.ges. mbH & Co Windfeld Uckermark KG, Dresden, im nordwestlichen 
Teil des Geltungsbereichs ein Baufeldtyp „D“ entwickelt, der Repowering möglich 
machen wird. Hier besteht unter Beachtung der Aufstellung zur Hauptwindrichtung und 
der Abstände zwischen den Windkraftanlagen bzw. Anlagenreihen die Möglichkeit, eine 
Alt-Anlage durch eine leistungsstärkere Anlage zu ersetzen. 
 
Die Größe der Baufelder des Baugrenzentyps „B“ wurde aus dem satzungskräftigen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan WII „Windfeld Dauer“ unverändert übernommen. 
Sie resultierte aus ursprünglich größer dimensionierten Windkraftanlagentypen und stellt 
keine „Verhinderungsplanung“ dar. 
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1.3 Aktuelle Entwicklungen finden teilweise keine Beachtung bzw. werden falsch gewichtet: 
 
Auf Grund der bislang im Bebauungsplan festgesetzten Beschränkungen ist ein sinnvolles 
Repowering an den Standorten des Baufeldtyps „A" wegen der planungsrechtlichen 
Festsetzungen nicht möglich und wird auch aktuell gar nicht in Betracht gezogen. Dies ist 
angesichts des Alters der Bestandsanlagen und des stattfindenden technischen 
Fortschritts nicht nachvollziehbar. 

Dem Hinweis wurde nachgegangen und in Zusammenarbeit zwischen Stadt Prenzlau, 
Vorhabenträger und der BOREAS Energie GmbH, Dresden, vertreten durch den 
Geschäftsführer Herrn Jörg Kuntzsch, seinerseits gleichsam Geschäftsführer der 
Uckerwind Ing.ges. mbH & Co Windfeld Uckermark KG, Dresden, im Nordwesten des 
Geltungsbereichs ein Bereich des ehemaligen Baufeldtyps  „A“ zum Baufeldtyp „D“ 
umgewidmet, um ein Repowering zu  ermöglichen.  
 

1.4 Belange der Gemeinde Dauer bleiben teilweise unberücksichtigt: 
Die Belange bzw. Vorgaben der Ortsbeiräte der Gemeinden Blindow und Dauer finden 
nur teilweise Beachtung. Im Protokoll der gemeinsamen Ortsbeiratssitzung vom 
23.07.2013 ist unter TOP 6 folgendes festgehalten worden: 
„... Formulierung: 
„Der Ortsbeirat Dauer hat dem Antrag von Enertrag auf Änderung des FNP/BP am 
23.07.2013 unter folgenden Prämissen zugestimmt: 
1. Bis zur Stadtverordnetenversammlung am 05.09.2013 muss eine schriftliche 
Zustimmung der Gemeinde Schenkenberg vorliegen, in der diese der Entwicklung von 
drei Baufenstern im Abstand zwischen 800 und 1000 Meter zur Ortslage 
Schenkenberg entfernt zustimmt. Liegt diese positive Stellungnahme nicht vor, werden 
diese drei Baufelder in der anstehenden Änderung der Bauleitpläne nicht berücksichtigt 
bzw. entwickelt. ..."  
Die Gemeinde Schenkenberg hat sich in ihrer Vertretersitzung vom 19.08.2013 mit 
einem einstimmigen Beschluss gegen die Entwicklung der 3 Baufenster entschieden. 
Somit war bzw. ist auch das Einvernehmen der Gemeinde Dauer hierzu hinfällig. Zwar 
wurden zwei der bis dahin angestrebten sechs Baufenster 
aus dem Verfahren genommen, jedoch hätte auch das derzeit noch enthaltene östliche 
Baufenster, entsprechend der Vorgabe der Gemeinde Dauer, in der 1. Änderung keine 
Berücksichtigung mehr finden sollen bzw. dürfen. 

Die Aufstellgrenze des Vorentwurfs der 1. Änderung des VBP WII „Windfeld Dauer“ 
entspricht der Abgrenzung des Sondergebietes „Windkraftanlagen“ des Vorentwurfs der 
2. Änderung des Teil-FNP Ortsteil Dauer. Sie wurde aus der Kulisse des 
Regionalplanentwurfs 2011 entsprechend der aktuellen durch die Regionalversammlung 
beschlossenen Kriterien zur Flächenermittlung entwickelt und beachtet den 1000-m 
Abstand zu den umliegenden Wohnbebauungen. Die Belange der Gemeinde 
Schenkenberg werden voll berücksichtigt. 
 

1.5 Aus unserer Sicht ist es daher unabdingbar, die Konstellation der einzelnen Baufenster 
noch einmal zu überdenken und im Zusammenhang mit der 1. Änderung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans W II „WINDFELD DAUER" auch die Baugrenzen und 
das Maß der baulichen Nutzung beim Baufeldtyp „A" so zu überarbeiten, dass hier ein 
zeitnahes Repowering der Anlagen möglich ist. Wie dies aussehen könnte, ist im 
beigefügten Lageplan dargestellt worden. Die WUKG bietet hiermit an, sich in das 
Verfahren einzubringen. 

Die Stadt Prenzlau und der Vorhabenträger haben in Zusammenarbeit mit der BOREAS 
Energie GmbH, Dresden, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Jörg Kuntzsch, 
seinerseits gleichsam Geschäftsführer der Uckerwind Ing.ges. mbH & Co Windfeld 
Uckermark KG, im Entwurf der Planung der Baufeldtyp „D“- Repowering entwickelt, der 
das repowern einer Windkraftanlage zulässt. 

2. Uckerwind Ing.ges. mbH & Co, Windfeld Uckermark KG, Dresden; Schreiben vom 08.11.2013 

 Gleichlautende Stellungnahme wie 1. abgegeben Siehe Nr.1  
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